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2.         Von den für die Willensbildung in der Gemeinde zuständigen Organen beschlossen worden sein 
und 
3.         Sofern es die Veränderung von Verkehrsstraßen und -strömen zum Inhalt hat, muss es den 
Erfordernissen planerischer Abwägungen genügen  
 
(vgl. Urteil des BVerwG vom 20.04.1994, 11 C 17.93) 
 
Ob das hiesige Verkehrskonzept diesen grundlegenden Anforderungen genügt, kann meinerseits im 
Rahmen der kurzfristigen rechtlichen Überprüfung nicht beurteilt werden. Jedenfalls sollten im Rahmen der 
Begründung der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung tiefergehende Ausführungen hinsichtlich des 
erfolgten Abwägungsprozesses (insbesondere hinsichtlich der vollständigen Freigabe der Fahrradstraße 
für den Kraftfahrzeugverkehr sowie hinsichtlich der Funktion des betroffenen Straßenzuges im 
Zusammenspiel mit dem vorliegenden Verkehrskonzept) erfolgen. Grundsätzlich ist es auch möglich, die 
erfolgten Erwägungen abgesondert von der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung selbst durchzuführen, 
solange diese im Verwaltungsvorgang aktenkundig sind.  
 
Im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung beziehen Sie sich weiterhin auf die Generalklausel 
des § 45 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 9 S.1 StVO. Dieser setzt für den Erlass einer verkehrsregelnden 
Anordnung eine konkrete Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs voraus, wobei es zur 
Annahme einer derartigen Gefahrenlage genügt, dass irgendwann in überschaubarer Zukunft mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit Schadensfälle eintreten können. Dies beurteilt sich danach, ob die 
konkrete Situation an einer bestimmten Stelle oder Strecke einer Straße die Befürchtung nahelegt, dass – 
möglicherweise durch Zusammentreffen mehrerer gefahrenträchtiger Umstände – die zu bekämpfende 
Gefahrenlage eintritt. Die entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung „Fahrradstraße“ muss zudem 
zwingend erforderlich im Sinne von § 45 Abs. 9 S. 1 StVO sein. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist eine Anordnung dann zwingend erforderlich, wenn die allgemeinen und 
besonderen Verhaltensregeln der Verordnung für einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf nicht 
ausreichen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. September 2017 – 3 B 50/16). Eine Anordnung ist nur dann 
zwingend erforderlich im Sinne der Vorschrift, wenn es sich um die zur Gefahrenabwehr unbedingt 
erforderliche und allein in Betracht kommende Maßnahme handelt.  
 
Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, muss eine entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung 
ermessensfehlerfrei erfolgen. Dabei muss jedenfalls erkennbar werden, dass sich die 
Straßenverkehrsbehörde hinreichend mit den bestehenden Gefahrenpotenzialen, die aus dem 
Aufeinandertreffen des fließenden sowie ruhenden Kraftfahrzeugverkehrs, den Fußgängern und dem 
Radverkehr, der Breite der Fahrbahn und der Zulassung des Kraftfahrzeugverkehrs, auseinandergesetzt 
und auf dieser Grundlage abgewogen hat, ob trotz dieser Aspekte und unter diesen Bedingungen die 
Anordnung einer Fahrradstraße in dem in Rede stehenden Straßenabschnitt in Betracht kommt. Die 
widerstreitenden Interessen der verschiedenen Arten von Verkehrsteilnehmern  sind hierbei umfassend 
gegeneinander abzuwägen.  
 
Meiner Ansicht nach erscheint bereits fraglich, ob die Voraussetzungen der Generalklausel vorliegend 
überhaupt erfüllt sind, jedenfalls sollte im Rahmen der Dokumentation des Abwägungsprozesses noch 
weiter ausgeführt werden, woraus sich die Gefahrenlage ergibt und weshalb die Anordnung einer 
Fahrradstraße die unbedingt erforderliche und allein in Betracht kommende Maßnahme darstellt. Auch 
hinsichtlich der Berücksichtigung der widerstreitenden Interessen diverser Verkehrsteilnehmer sollten 
weitergehende Ausführungen dokumentiert werden.  
Meiner Ansicht nach erscheint es sinnvoller, die Anordnung der Fahrradstraße ausschließlich auf § 45 Abs. 
1b) Nr. 5 StVO zu stützen, wenngleich hinsichtlich der Rechtssicherheit aus den zuvor dargestellten 
Gründen weiterhin Bedenken bestehen.   
 
Bezüglich der Einrichtung einer eingeschränkten Halteverbotszone bestehen diesseits ebenso Bedenken, 
ob eine entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung einer gerichtlichen Überprüfung standhalten 
würde. Meiner Ansicht nach ist die Einrichtung der Halteverbotszone kein der Fahrradstraße immanenter 
Bestandteil, sodass eine Anordnung unter den Voraussetzungen von § 45 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 9 S. 1 u. 
3 StVO erfolgen müsste – ohne die für die Fahrradstraßen geltende Privilegierung des § 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 
2 StVO. Jedenfalls sollten auch hierzu weitergehende Ausführungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 
einer solchen Anordnung erfolgen, wie auch bereits durch Herrn Schubert mit Mail vom 09.07.2025 zu 
bedenken gegeben wurde.  




